
An die  

Oberbürgermeisterin der Stadt Ansbach 

Frau Carda Seidel 

Stadthaus 

91522 Ansbach 

         Ansbach, 11.05.2009 

 

 

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Seidel, 

 

die Unterzeichnenden beantragen, folgenden überfraktionellen Beschlussvorschlag im 

Rahmen der Stadtratssitzung am 26.05.2009 zu behandeln. 

 

Der Stadtrat möge beschließen: 

Die Stadt Ansbach wirkt zum Schutz ihrer Bevölkerung vor Fluglärm und Abgasen der US-

Militärhubschrauber auf eine Novellierung der „Allgemeinen Bestimmungen über den 

Hubschrauberbetrieb an den militärischen Hubschrauberflugplätzen in der Bundesrepublik 

Deutschland vom 06.11.1995“ resp. den „Besonderen Bestimmungen über den 

Hubschrauberbetrieb an den militärischen Hubschrauberflugplätzen Ansbach-Katterbach, 

Erlensee, Illesheim und Wiesbaden-Erbenheim vom 06.11.1995“ hin. 

Das Ziel der Stadt Ansbach hierbei ist, verbindliche Flugbestimmungen für den militärischen 

Hubschrauberbetrieb der 12. Kampfluftlandebrigade der US-Armee zu erreichen, die sowohl 

das so genannte „Gentlemen Agreement“ eines früheren US-Standortkommandanten mit der 

Stadt Ansbach in rechtlich bindende Bestimmungen überführen, als auch darüber hinaus 

gehende spürbare Entlastungen der Bevölkerung von den Auswirkungen des militärischen 

Hubschrauberbetriebs vorsehen.  

Diese weiter gehenden Bestimmungen sollen insbesondere zum einen ein Nachtflugverbot 

zwischen 22:00 und 6:00 Uhr für den militärischen Hubschrauberflugplatz Ansbach-

Katterbach, zum anderen ein kategorisches Überflugsverbot für alle Wohn- und Mischgebiete 

im Stadtkreis Ansbach enthalten. In einem Radius von mindestens 600 Metern –gemessen 

vom äußersten Siedlungsrand dieser Gebiete aus- sollen ebenfalls keine Flüge stattfinden 

dürfen. 

Für den Erlass solcher Bestimmungen durch die Bundesregierung der Bundesrepublik 

Deutschland setzt sich die Stadt Ansbach auf allen politischen und rechtlichen Ebenen mit 

Nachdruck ein. 

 

Begründung: 

Die körperliche Unversehrtheit ist ein mit Verfassungsrang ausgestattetes Gut (Art. 2, Abs. 2, 

GG). Es ist unsere Aufgabe, uns für den Schutz unserer Bürgerinnen und Bürger einzusetzen. 

Der  Fluglärm hat in den letzten Monaten ein unerträgliches Ausmaß angenommen. Die 

bisherigen Gespräche zwischen der Stadt und der US-Armee haben nicht die gewünschten 

Verbesserungen gebracht. 

 

 

Uwe Fröhlich   Boris-André Meyer   Martin Porzner 

für die Grünen  für die Offene Linke   für die SPD 

 

  Friedmann Seiler   Manfred Stephan 

  für die ödp    für die BAP 

 

 

PS: Die Unterzeichnenden gehen davon aus, dass die US-Armee auch im Landkreis kein 

bewohntes Gebiet unmittelbar überfliegen wird. 


